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der Abgeordneten Dr.Fuhrrnann, Dr.Neisser und Kollegen 

betreffend ein Bundesgesetz , mit dem das Arbeitslosenversiche­

rungsgesetz 1977 und das Arbeitsmarktförderungsgesetz geändert 

werden. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 und 

das Arbeitsmarktförderungsgesetz geändert werden. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

A r t  i k e I l 

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl. Nr. 609, z uletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 277/1991, wird wie folgt 

geändert: 

1. § 64 sowie die überschrift davor lauten: 

" Fonds der Arbeitsmarktverwaltung 

§ 64. (1) Zur Bereitstellung der personell en, finanz iellen und 

sachlichen Erfordernisse für die Erfüllung der den Landesar­

beitsämtern und Arbeitsämtern übertragenen Aufgaben wird beim 

Bundesministerium für Arbeit und Soz iales ein " Fonds der Ar­

beitsmarktverwaltung" (im folgenden " Fonds" genannt) mit 

Rechtspersönlichkeit eingerichtet. Der Fonds hat seinen Sitz �n 

Wien und wird vom Bundesminister für Arbeit und Soziales, in 
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dessen Vertretung vom Leiter der sektion Arbeitsmarktpol�tik 

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, vertreten. Dle 

Verwaltung des Fonds obliegt dem Bundesministerium für Arbeit 

und Soz�ales. Der Fonds hat Kollektivvertragsfähigkeit für die 

be� den Landesarbeitsämtern und Arbeitsämtern beschä ftigten 

Bediensteten mit Ausnahme der Beamten. 

(2) Zur Erreichung des �n Abs. 1 genannten Zweckes obliegen 

dem Fonds der Arbe itsmarktverwaltung insbesondere folgende 

Aufgaben: 

1. Die Wahrnehmung der Dienstgeberfunktion gegenüber den bei den 

Landesarbeitsämtern und Arbeitsämtern beschäftigten Bedienste­

ten mit Ausnahme der Beamten. Diese Bediensteten bleiben unbe­

schadet dessen weisungsgebunden gegenüber den leitenden Beamten 

der Landesarbeitsämter und Arbeitsämter. 

2. Die Erlassung einer Dienst-, Besoldungs- und Pensionsordnung. 

3. Die Vorsorge für die räumliche Unterbringung, Wle auch dle 

Errichtung, Anmietung, Erhaltung und Ausstattung von für die 

Erfüllung der Aufgaben der Arbeitsmarktverwaltung erforder­

lichen Gebäude, Räumlichkeiten und Hilfsmittel, Ausstattung der 

Arbeitsplätze der Mitarbeiter sowie die Schulung des Perso­

nals. 

4. Die finanzielle Gebarung der Arbeitsmarktverwaltung. 

5. Die Bildung und Verwaltung einer Rücklage gemäß § 65. 

6. Die Erstellung eines Voranschlages und eines Rechnungsab­

schlusses für jedes Geschäftsjahr (Kalenderjahr) sowie die 

Verfassung eines Geschäftsberichtes. Der Voranschlag muß je­

weils bis zum 3 0. September des dem Geschäftsjahr vorangegan­

genen Kalenderjahres, der Rechnungsabschluß und der Geschäfts­

bericht bis 3 0. April des dem Geschäftsjahr folgenden Kalender­

jahres vorliegen. Der Rechnungsabschluß ist in den Amtlichen 

Nachrichten des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zu 

verö ffentlichen. 
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(3) Der Fonds ist ermächtigt, z ur überbrückung finanzieller 

Bedeckungsschwierigkeiten Kredite aufz unehmen. 

(4) Der Fonds ist von den Stempel- und Rechtsgebühren sowie 

von allen bundesgesetz lich geregelten Abgaben befreit. 

(5) Die Gebarung des Fonds unterliegt der Prüfung durch den 

Rechnungshof. " 

2. § 65 sowie die Überschrift davor lauten: 

., Bi ldung der Rücklage durch den Fonds 

§ 65. (1) Aus den Überschüssen aus der z weckgebundenen Gebarung 

im Sinne des § 60 (im folgenden "Gebarung der Arbeitsmarktver­

waltung" bez eichnet) ist eine Rücklage z u  bilden. 

(2) Innerhalb der Rücklage ist eine z weckgebundene Rücklage 

für Haftungsübernahmen gemäß § §  28 Abs. 5 und 36 Abs. 5 des 

Arbeitsmarktförderungsgesetz es z u  bilden. Sie bleibt bei der 

Abrechnung der Gebarung der Arbeitsmarktverwaltung im Sinrie der 

Abs. 6 und 7 außer Betracht. 

(3) Die Haftungsrücklage gemäß Abs. 2 beträgt 3 vH der 

durchschnittlichen jährlichen Ausgaben der Arbeitsmarktverwal­

tung in den letzten fünf Jahren (Berechnungsgrundlage) . Diese 

Haftungsrücklage darf jedoch die jederz eit verfügbaren Mittel 

der Rücklage tiicht übersteigen. Sie ist jährlich bis 30. Juni 

1993 aufgrund des Bundesrechnungsabschlusses der z weckgebun­

denen Gebarung der Arbeitsmarktverwaltung ( §  60) des Vorjahres 

und ab 1. Juli 1993 aufgrund des Rechnungsabschlusses des Fonds 

festzulegen. Vermindert sich aufgrund dieser Berechnung die 

Haftungsrücklage gegenüber der des Vorjahres, so ist die Zweck­

bindung nur insoweit aufz uheben, als sie nicht bereits durch 

Haftungsübernahmen in den Vorjahren in Anspruch genommen ist. 

(4) Die Rücklage ist für allfällige Abgänge aus der Gebarung 

der Arbeitsmarktverwaltung in einem Kalenderjahr und für Haf­

tungsübernahmen gemäß Abs. 2 bestimmt. 
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( 5) Ergibt sich bis 3 0. Juni 1993 aus der Gebarung der 

Arbeitsmarktverwaltung e1n überschuß, so ist dieser vom Bund an 

den Fonds z u  überweisen. Die endgültige Abrechnung des über­

schusses hat aufgrund des Bundesrechnungsabschlusses z u  erfol­

gen. 

(6) Ergibt sich bis 30. Juni 1993 aus der Gebarung der 

Arbeitsmarktverwaltung e1n Abgang, so ist der entsprechende 

Betrag vom Fonds dem Bund z u  überweisen. Di e endgültige Abrech­

nung des Abganges hat aufgrund des Bundesrechnungsabschlusses 

z u  erfolgen. 

(7) Sind die Mittel des Fonds bis 30. Juni 1993 erschöpft, 

so hat der Bund die Abgänge aus der Gebarung der Arbeitsmarkt­

verwaltung vorläufig aus Bundesmitteln z u decken. Die vom Bund 

vorschußweise getragenen Abgänge sind diesem durch überweisung 

der in den nachfolgenden Kalenderjahren dem Fonds z ugeführten 

Überschüsse aus der Gebarung der Arbeitsmarktverwaltung z u  

refundieren. 

(8 ) Die Rücklage ist gewinnbringend so anz ulegen, daß die 

1m § 64 Abs. 2 genannten Aufgaben des Fonds bestritten werden 

können. 

(9) Der Fonds hat einen Haftungsrahmen für Haftungsüber­

nahmen gemäß § 39b Abs. 4 des Arbeitsmarktförderungsgesetzes, 

BGBl.Nr. 31/1969, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 

638/1982 z u  bilden. Der Haftungsrahmen beträgt 600 Millionen 

Schilling. Der Fonds kann Haftungen z u  Lasten dieses Haftungs­

rahmens nur dann ei ngehen, wenn der Bundesmi nister für Finanzen 

der Beihi lfengewährung gemäß § 39b Abs. 3 des Arbeitsmarktför­

derungsgesetz es z ugestimmt hat. 

(10) Für den Fall der Heranz iehung des Fonds für gemäß 

Abs. 9 eingegangene Haftungen hat der Bund dem Fonds die erfor­

derlichen Mittel für die termingemäße Berichtigung der ihm 

hieraus erwachsenen Verpflichtungen z u  überweisen. 
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(11) Wird der Fonds z u  einer Haftung gemäß Abs. 9.heran­

gez ogen und hat der Bund gemäß Abs. 10 die erforderlichen. 

Mittel bereitgestellt, so sind die dem Fonds g�mäß § 1358 ABGB 

zufließenden Mittel dem Bund umgehend zu überweisen. " 

3. Im § 73 wird das Wort "Reservefonds" durch die Worte " Fonds der 

Arbeitsmarktverwaltung" ersetzt. 

A r t  � k e 1 11 

Das Arbeitsmarktförderungsgesetz , BGBl.Nr. 31/1969, z uletz t geän­

dert mit dem Bundesgesetz BGBl. Nr. 408/1990 und der Kundmachung 

BGBl. Nr. 572/1990, wird wie folgt geändert: 

In den §§ 28 Abs. 5, 36 Abs. 5 und 51 Abs. 1, 5 und 6 wird das 

Wort "Reservefonds" jeweils durch die Worte " Fonds der Arbeits­

marktverwaltung" ersetz t. 
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A r t  i k e I 111 

ubergangsbe stlmmungen 

(1) Abwelchend von § 51 Abs. 3 des Arbeit smarktförderungs­

gesetz es slnd die Verwaltungskosten der Landesarbelt sämter und 

Arbeitsämter für das Jahr 1992 z ur Gänz e au s Mitteln der Arbelts� 

losenversicherung z u  bestreiten. 

(2) Für das Jahr 1992 erhöht sich der gemäß § 60 Abs. 2 

lit. b des Arbeitslosenversicherungsgesetz es 19 7 7  z u  leistende 

Beitrag des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen z um Gesamtauf­

wand (Barleistung ein schlleßlich der hierauf entfallenden Kran­

kenver sicherungsbeiträge) für Karenz urlaubsgeld im z weiten Le­

bensjahr des Kindes auf 100 vH. Darunter ist der Ge samtaufwand für 

Karenzurlaubsgeld ab dem 309. Kalendertag ab Beginn der jewei­

ligen Karenzurlaubsgeldbez üge bis z um Ende des Leistungsbezuges, 

höchstens bis z ur Vollendung des z weiten Lebensjahre s de s Kindes, 

bei Karenz urlaubsgeld bei Teilz eitbeschäftigung aber höchsten s bis 

z ur Vollendung des dritten Lebensjahre s des Kindes, z u  verstehen. 

(3) Die bei den Landesarbeitsämtern und Arbeitsämtern be­

schäftigten Vertragsbediensteten des Bundes werden ab dem Zeit­

punkt des Inkrafttretens diese s Bundesge setz e s  als Arbeitnehmer 

des Fonds der Arbeitsmarktverwaltung (§ 64 AIVG) übernommen. Der 

Fonds der Arbeitsmarktverwaltung tritt in die Rechte und Pflichten 

des Bundes als Arbeitgeber der bisher bei den Landesarbeitsämtern 

und Arbeitsämtern beschäftigten Vertragsbediensteten ein. Bi s z u  

einer Neuregelung gemäß § 6 4  Abs. 2 Z 2 AIVG gelten für die über­

nommenen Arbeitnehmer die bisher für sie maßgeblichen Bestimmun­

gen des Dienst- und Besoldungsrechtes, insbesondere das Vertrags­

bedienstetengesetz , weiter. Ebenso gelten für die übernommenen 

Arbeitnehmer die Bestimmungen des Personalvertretung srechtes bi s 

30.6.1993 weiter. Die vorstehenden Bestimmungen gelten weiters für 

neueintretende Bedienste. 

( 4 )  Wenn bl s z um 30. Juni 1993 keine Dien st-, Besoldungs- und 

Pensionsordnung (§ 64 Abs. 2 Z 2 AIVG) erlas sen i st, werden die 
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Arbeitnehmer des Fonds der Arbeitsmarktverwaltung ab 1. Juli 1993 

Vertragsbedienstete des Bundes. 

(S) Dem Bundesrechenamt obliegt bis 30. Juni 1993 die Haus­

haltsverrechnung des Bundes sowie die Mltwlrkung bei der Besol­

dung der 1m Abs. 3 genannten Personen und ab 1. Juli 1993 die 

Verrechnung des Fonds der Arbeltsmarktverwaltung. 

(6) Soweit der Fonds der Arbeitsmarktverwaltung mit selnen 

Dienststellen (Landesarbeitsämter und Arbeitsämter) ln bundesei­

genen Gebäuden untergebracht ist, gelten diese Stellen als Bundes­

dienststellen. 

(71 Der Fonds der Arbeitsmarktverwaltung tritt in alle 

Rechte und Pflichten des B undes, die dieser im Rahmen und für 

Zwecke der Arbeitsmarktverwaltung eingegangen ist, in gleichem 

Umfang ein. Dies gilt insbesondere für bestehende Bestands-, 

Miet-, Pachtverträge und sonstige Verträge für Zwecke der Ar­

beitsmarktverwaltung. 

(8 ) Für das Jahr 1992 und das erste Halbjahr 1993 gilt 

abweichend vom § 64 Abs. 2 Z 6 AlVG der voransdhlag des Burides. 
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A r t  l k e 1 IV 

Inkrafttreten 

Dieses Bundesgesetz es tritt mit 1. Jänner 1992 in Kraft. 

A r t  l k e 1 V 

Vollz iehung 

Mit der Vollz iehung dieses Bundesgesetz es sind betraut: 

1 .  der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie hinsichtlich 

Abs. 2 der übergangsbestimmungen; 

2. der Bundesminister für Finanzen hinsichtlich A bs. 6 der über­

gangsbestimmungen; 

3. der Bundesminister für Arbeit und Soz iales hinsichtlich der 

übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 
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B e g r ü n d u n  9 

Im Übereinkommen der Koalitionspartner im Zusammenhang mit dem 

Budget 1992 wurde vereinbart, daß der Reservefonds gemäß dem 

Arbeitslosenversicherungsgesetz mit 1.1. 1992 Rechtspersönlichkeit 

und hlnsichtlich der bisherigen Vertragsbediensteten der Arbeits­

marktverwaltung Arbeitgeberfunktion erhält. 

Dementsprechend wurden die Bestimmungen über den Reservefonds 

geändert {siehe SS 64 und 651, wobel die bisher geltend�n Bestim­

mungen hinsichtllch des Reservefonds in den neuen § 65, der die 

Rücklage regelt, übernommen wurden. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter Verzicht 

auf die Erste Lesung dem Ausschuß für Arbeit und Soziales zuzuweisen. 
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